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Tierkörperverwertung
Einer lückenlosen Entsorgung von 
Tierkadavern und tierischen Abfällen 
kommt in Bezug auf die Verhinderung 
von Seuchenausbrüchen und zur Erhal-
tung unserer wertvollen Trinkwasser-
reserven eine enorme Bedeutung zu.

Im Auftrag der Gemeinden wurden 
vom Bezirksabfallverband bei den 
meisten Altstoffsammelzentren regi-
onale Gemeindeübernahmestellen für 
Tierkörper und tierische Abfälle im 
Sinne der Oö. Tiermaterialienverord-
nung § 6 errichtet.
Verendete Haustiere  (wenn keine 
Übernahmebestätigung erforderlich 
ist),  sowie sonstige tierische Abfälle 
können von Privatpersonen in einer der 
13, im Bezirk Vöcklabruck, aufgestell-
ten Sammelstellen abgegeben werden. 
Diese Sammelstellen werden von der 
Fa. TKV Oberösterreich GmbH be- 
trieben, sind mit Kühlvitrinen mit 
einem Fassungsvermögen von                   
3 x 240 Liter ausgestattet und werden 
wöchentlich entleert.                   

Standorte mit Tierkörper 
Sammelstellen :

ASZ Frankenburg a.H.
ASZ Frankenmarkt
ASZ Mondsee
ASZ Ottnang a.H.
ASZ Redlham
ASZ Schwanenstadt
ASZ Seewalchen a.A.
ASZ St. Georgen i.A.
ASZ Unterach a.A.
ASZ Vöcklamarkt

- Neukirchen a.d.V. - Bauhof
- Ungenach bei der Kläranlage
- TKV Oberösterreich GmbH 
in Regau / Tel.: 07672/29454

Für die Entsorgung sind folgende 
Punkte zu beachten:

• Die Entsorgungsmöglichkeit besteht 
nur für Haushalte - keine gewerbliche 
Entsorgung.
•   Die tierischen Abfälle dürfen nur in 
fest  verschlossenen Plastiksäcken ein-
geworfen werden.
•  Entsorgung nur für Kleinmengen bis 
max. 35 Kilo.
• Fleischabfälle und verdorbenes Ge-
friergut tierischer Herkunft können 
mitsamt der Verpackung eingeworfen 
werden.
•  Tiere, für die ein Entsorgungsnach-
weis benötigt wird, oder bei denen 
Seuchenverdacht besteht, müssen       
direkt von der Fa. TKV Oberösterreich 
GmbH abgeholt werden !
•   Verunreinigungen und Missbräuche 
der Sammelstellen werden zur Anzei-
ge gebracht.

Tierkörpersammelcontainer        
bei Ihrem ASZ

INFO

Das eigenmächtige „Bestatten“ 
von Haustieren ist verboten. 
Sofern ein Haustierbesitzer die 
würdevolle Bestattung seines 
verstorbenen Lieblings wünscht, 
kann das an einem behördlich ge-
nehmigten Tierfriedhof erfolgen. 


